
  

Referat Kommunikation 

Regeln zur Nutzung des Stadtbüros durch Vereine und Initiativen 

1. Die Stadt Leipzig überlässt zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt Ver-

einen und Initiativen auf Anfrage bzw. Antrag das zentral in der Innenstadt gelegene Stadt-

büro für Veranstaltungen und Treffen. Die Nutzung des Stadtbüros dient dabei vorrangig dem 

Anschub und der Unterstützung sich neu formierenden ehrenamtlichen Engagements. 

2. Die Nutzung ist nur in einvernehmlicher Abstimmung und auf Einladung des Referats 

 Kommunikation möglich. Ein Nutzungsentgelt wird nicht erhoben. 

3. Aus Gründen der Begrenztheit der Räumlichkeiten und auch der zeitlichen Verfügbarkeit des 

Stadtbüros behält sich das Referat Kommunikation die Nutzungszusage vor.  

4. Die Nutzung des Stadtbüros ist befristet auf maximal ein Jahr. Sie kann auf Antrag verlängert 

werden, sofern entsprechende freie Nutzungszeiten vorhanden sind. 

5. Die Nutzungsmöglichkeit besteht nur während der Publikumsöffnungszeiten dienstags bis 

donnerstags zwischen 13:00 und 18:00 Uhr und freitags zwischen 13:00 und 15:00 Uhr.  

6. In Ausnahmefällen (z. B. kurzfristige Terminänderung oder Durchführung von Sprechstunden 

der Verwaltungsspitze) können geplante Veranstaltungen durch das Stadtbüro abgesagt wer-

den. Die Absage muss mindestens eine Woche im Voraus erfolgen. 

7. Es wird darauf hingewiesen, dass keine geschlossenen Veranstaltungen stattfinden können. 

Ausdrücklich muss der Publikumskontakt mit den Mitarbeitern des Stadtbüros gewährleistet 

sein. Veranstaltungen und Publikumsverkehr dürfen sich nicht behindern. 

8. Als Räumlichkeit für die Veranstaltungen steht ausschließlich der sog. Frontofficebereich zur 

Verfügung. 

9. Die Nutzung der Toiletten ist inbegriffen. 

10. Getränke und Verpflegung werden nicht zur Verfügung gestellt. 

11. Vom Nutzer muss ein verbindlicher Ansprechpartner mit Anschrift, Telefonnummer und  

E-Mail-Adresse benannt werden, welcher für Rückfragen zur Verfügung steht. 

12. Es besteht die Möglichkeit Ausstellungen im Stadtbüro zu zeigen, begrenzt auf vier Wochen 

und unter dem Zustimmungsvorbehalt des Referates Kommunikation. 

13. Veranstaltungen können - sofern die Möglichkeit besteht - im Stadtbüro durch Aushang ange-

kündigt werden. Die abschließende Entscheidung liegt beim Referat Kommunikation. 

14. Für etwaig vom Veranstalter bzw. den Teilnehmern der Veranstaltung verursachten Schäden 

haftet der Veranstalter. 

15. Das Stadtbüro wird nicht zur Verfügung gestellt für: 

Verfassungsfeindliche, nicht mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland überein-

stimmende Aktivitäten und Formen der Betätigung, die nicht rechtskonform, insbesondere 

strafrechtlich relevant sein können. 

Kommerzielle Veranstaltungen. 

Das Sammeln von Spenden. 

 

Leipzig, den 08.05.2023  

 


